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Franciae comitibus seu episcopis in Franciam vocatus singillatim ab uno­
quoque eorum in domibus suis vel ecclesiarum sedibus regem decentibus est 
conviviis et muneribus honoratus^. Um die Gastungspflicht des Adels, 
meint Althoff, könne es sich hier nicht handeln, denn als Beleg für 
diese wäre „die Stelle völlig singulär“; außerdem sei der König ja von 
den Großen „gerufen“ worden; „die Aufnahme ins Haus, das gemeinsa­
me Gastmahl und der Austausch der Geschenke“ signalisierten viel­
mehr das neue Verhältnis der familiaritas.

Das sind keine zwingenden Argumente, zumal da die Quelle durch­
aus nicht so einzigartig ist, wie Althoff annimmt. Zu den von Carlri­
chard Brühl gesammelten Zeugnissen44 kann eine urkundlich über­
lieferte Nachricht hinzugefügt werden, wonach König Konrad von 
Burgund in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts sein Quartier im 
Haus eines Adligen in Apt genommen hat45. 931 war ein ereignisar­
mes Jahr. Außer einem den Annales Augienses entnommenen Satz, der 
die Bekehrung der Könige der Abodriten und der Dänen meldete, hatte 
der Reginofortsetzer nichts zu erzählen, und da verfiel er - um nicht 
mit fast leeren Händen dazustehen - auf den Ausweg, von etwas zu 
sprechen, was er normalerweise nicht für mitteilenswert erachtet hätte, 
nämlich von der Alltagspraxis, dem friedlichen Herumreisen der kö­
niglichen Regierung. So hat man sich vielleicht die Nachricht von dem 
Zug Heinrichs I. nach Franken zu deuten.
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Großen Wert legt Althoff46 auf die „Einung“, das pactum^ das Hein­
rich I. laut Widukind mit dem populus vor der Ungarnschlacht ge­
schlossen hat47. In Wirklichkeit erzählt der Geschichtsschreiber an der 
betreffenden Stelle von nichts anderem als von einer Versammlung 
(einem Hoftag?), auf der sich der König die Zustimmung des Adels zu 
den geplanten Maßnahmen gegen die Ungarn holte. Da es dabei um die


